
 

 

Mitzeichnungen 
Bürgermeisterin: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Erster Beigeordneter: 

 

 

 

Datum:  

_____________ 

Stadtkämme-

rin/Beigeordnete: 

 

 

Datum:  

_____________ 

Beigeordnete: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

Stadtbaurat: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Rechtsamt: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

 
 

 

Stadt Gladbeck Gladbeck, 27.05.2024 

 Vorlage Nr. 24/0275 

Federf. Stadtamt: Büro der Bürgermeisterin 

Vorlage für den Berichterstatter:in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Sportausschuss Bürgermeisterin Weist Entscheidung 11.06.2024 5. 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Bestellung einer stellvertretenden Schriftführerin 

 
Begründung: 

 

Gemäß § 58 Abs. 7 in Verbindung mit § 52 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW), in der Neufassung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zu-

letzt geändert durch Gesetz vom 14.04.2020 (GV NRW S. 218b, ber. S. 304a), ist über die im 

Ausschuss gefassten Beschlüsse eine Niederschrift anzufertigen. Diese ist von der/dem 

Ausschussvorsitzende/n und einem/r vom Ausschuss zu bestellenden Schriftführer/in zu 

unterzeichnen. 

 

Zuletzt hatte der Sportausschuss Frau Sabine Dronia zur stellv. Schriftführerin bestellt. Frau 

Dronia ist aus dem Dienst der Stadt Gladbeck ausgeschieden. 

 

Es wird vorgeschlagen, dass Frau Astrid Erdmann zur stellv. Schriftführerin bestellt wird. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

 keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 
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Beschlussentwurf: Frau Astrid Erdmann wird zur stellvertretenden Schriftführerin des 

Sportausschusses bestellt. 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

 

 

 

 
 - Bettina Weist - 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


